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Entwurf eines Bundesgesetz, mit dem das Alternative-Streitbeilegung-Gesetz, das 
Produktsicherheitsgesetz 2004, das Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundesbe
hindertengesetz, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, das Bundespfle
gegeldgesetz, das Ehrengaben-und Hilfsfondsgesetz, das Heeresentschädigungs
gesetz, das Heimopferrentengesetz, das Impfschadengesetz, das Kriegsgefan
genenentschädigungsgesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Sozial
ministeriumservicegesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Arbeitsmarktservice
gesetz, das IEF-Service-GmbH-Gesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das 
Bauarbeiter-Urlaubs-und Abfertigungsgesetz, das Lohn- und Sozialdumping
Bekämpfungsgesetz und das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz geändert werden. 
(Datenschutz- Anpassungsgesetz-Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesund
heit und Konsumentenschutz) 

Der ÖGB dankt für die Übermittlung des oben angeführten Entwurfes und nimmt wie folgt 
Stellung: 

Zu § 33a Bundespflegegeldgesetz: 

Die geplante Datenverarbeitung (als besondere Datenkategorien) des Förderungswerbers 
und von der pflegebedürftigen Person als auch noch gravierender von einer Person, mit 
der lediglich das Gespräch geführt wird (!), für die Durchführung der Unterstützungsge
spräche (sie!) ist unsachlich, unverhältnismäßig und überschießend. Es handelt sich um 
derart "sensitive" Daten nach § 9 DSGVO, deren geplante Verarbeitung in keinem erfor
derlichen Sachzusammenhang für eine Qualitätssicherung stehen. Diese Daten (=zu un
bestimmt) sollen und auch noch undeterminiert im Einzelfall dem Hauptverband der Sozi
alversicherungsträger für das PFIF übermittelt werden. Dies ist ebenfalls unsachlich, un
verhältnismäßig und überschießend . 

Johann-Böhm-Platz 1 

A-l020Wien 

U2 Station Donaumarina 

Telefon +43 1 53444 DW 

Telefax +43 153444 DW 

www.oegb.at 

www.mitgliederservice.at 

www.betriebsraete.at 
E-Mail: oegb@oegb.at 

ZVR Nr 576439352 

DVR Nr. 0046655 

ATU 16273100 

IBAN: AT21 1400 0010 1022 5007 

BIC: BAWAATWW 

13/SN-14/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Zu § 19 Abs 2 IEF-Service-GmbH-Gesetz: 

Die generelle Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren ist unverhältnismäßig lange und da
her unsachlich. Denn mit dem Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017 wurde die Frist im 
Abschöpfungsverfahren von sieben Jahren auf fünf Jahre verkürzt und die Restschuldbe
freiung tritt grundsätzlich sohin im Abschöpfungsverfahren nach Beendigung der Laufzeit 
ein (nach fünf Jahren; § 199 ff 10). 

Zu § 25 Abs 7 Arbeitsmarktservicegesetz: 

Bisher war die Übermittlung ausdrücklich ausschließlich auf den Zweck der Beurteilung 
der Arbeitsfähigkeit beschränkt. Wir sehen den Wegfall des Ausdrucks "ausschließlich" 
nicht ausreichend begründet. 

Weiters ist der Wegfall der Protokollierung bei Offenlegung von Gesundheitsdaten vom 
AMS an Dritte unsachlich und entspricht nicht dem Telos der DSGVO. Wir fordern die Auf
rechterhaltung der Protokollierung bei Offenlegung von Gesundheitsdaten. 

Zu § 25 Abs 9 Arbeitsmarktservicegesetz: 

Die Aufbewahrungsfrist im Ausmaß von sieben Jahren nach Beendigung des Geschäfts
falls ist unverhältnismäßig lange, und daher sachlich nicht gerechtfertigt (Art 5 ff, 21 ff 
DSGVO). Wir ersuchen daher um sachadäquate Verkürzung auf maximal drei Jahre (all
gemeine Verjährungsfrist nach § 1486 f ABGB). Vor allem determinieren die öffentlich
rechtlichen Materiengesetze insbesondere hinsichtlich Rechtsmittelfristen Fristen, die nie
mals drei Jahre übersteigen. In diesem Sinne ist auch die Verlängerungsmöglichkeit un
verhältnismäßig sowie unsachlich. Inadäquat ist die vorgesehene Löschung von maximal 
zwei Mal pro Jahr, weil "dies aus wirtschaftlichen und technischen Gründen darauf zu kon
zentrieren ist." Das ist eine pauschale unbegründete, aber zirkuläre Begründung, die eben 
wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht entspricht. Es ist in keiner Weise damit 
belegt, dass eine Löschung an mehr ·als zwei Terminen im Jahr unwirtschaftlich oder tech
nisch nicht möglich wäre. Aus letzteren Gründen und unter dem Regime der Art 5 ff, 21 ff 
DSGVO ist es im Gegenteil möglich und geboten mehrere Löschtermine pro Jahr vorzu
sehen. Verstärkt tritt hinzu, dass bei Versäumen einer Löschfrist im Extremfall (nämlich 
dann, wenn überhaupt nur ein Termin im Jahr vorgesehen wird) der/die Betroffenen zwei 
Jahre (sic!) auf Löschung warten muss. Dies ist aus rechts- und datenschutzrechtlicher 
Perspektive nicht akzeptabel (zumal es sich auch um eine Art 9 DSGVO-Datenkategorie 
handelt). 
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